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Wien, September 2025 

 

Berufspolitische Information von Ergotherapie Austria betreffend Mal- und 
Gestaltungstherapie und Kunsttherapie 

Ergotherapie Austria, Berufsverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
Österreichs, informiert mit diesem Schreiben, dass seit 1. September 2024 das Bun-
desgesetz über die gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesund-
heitsberufe (MTD-Gesetz 2024 – MTDG) in Kraft ist. 
 
Das Berufsbild von Ergotherapeut*innen umfasst ergotherapeutische Maßnahmen 
zur Entwicklung, Erhaltung, Förderung, Verbesserung oder Wiedererlangung der in-
dividuellen Handlungsfähigkeit (§ 10 (1) MTDG) in der Patient*innenbehandlung, 
der Gesundheitsförderung, Primär- und Sekundärprävention. Wie im bisherigen Be-
rufsgesetz (§ 2 (5) MTD-Gesetz) gehört die Anwendung von handwerklichen und 
gestalterischen Tätigkeiten (§ 10 (2) MTDG) weiterhin zum Kompetenzbereich von 
Ergotherapeut*innen. 
 
Wir ersuchen Sie, die in Ihrem Einflussbereich liegende Verantwortung wahrzuneh-
men und Lehrgangs- bzw. Fortbildungsteilnehmer*innen auf die rechtliche Sach-
lage und die damit verbundenen Grenzen der Tätigkeit als Mal-und Gestaltungsthe-
rapeut*in bzw. Kunsttherapeut*in hinzuweisen. Die von Ihnen angebotene Ausbil-
dung Mal- und Gestaltungstherapie bzw. Kunsttherapie befähigt nicht zur Kranken-
behandlung bzw. therapeutischen Arbeit mit Patient*innen (es sei denn, der 
Grundberuf ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf). Gesundheitsbezogene 
Gewerbe, wie Lebens- und Sozialberatung, können aufgrund der geltenden Rechts-
lage ausschließlich bei gesunden und selbstbestimmten Menschen eigenständig tä-
tig werden, sowie im Bereich Gesundheitsförderung und Primärprävention 
(BMSGPK, 2023)1. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Eingriffe in die Vorbe-
haltstätigkeiten anderer Gesundheitsberufe, wie insbesondere Ergotherapeut*in-
nen, getätigt werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  

 
 
 

Marion Hackl 
Präsidentin Ergotherapie Austria 

                                                
1 BMSGPK (2023).  Gesundheitsberufe in Österreich. https://broschuerenservice.sozialministe-
rium.at/Home/Download?publicationId=489  
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